
rr~213 der Beilag.en zu den stenographischen Protokollen. des Nationalrates 

IX~Gesetzgebungsperiode 

30.8.1962 

288/A .. B .. 

zu 276/J 
A n fra f!:,e b e an t wo r tun g 

des Bundesministers für soziale Verwaltung Pro k s c h 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dr a K a n d u t s c h und Genossen~ 

betreffend Durchführung einer Enquete über Fragen der Krankenversicherung. 

-.-1/1-.-.-
In der vorliegenden Anfrage wird an den Herrn Bundesminister für soziale 

@Verwaltung die Frage gerichtj3t, ob er bereit sei, der Anregung der antrag­

steIlenden Abgeordneten zu folge,n und in Kürze eine Enquete durchzuführen, 

in der eine Änderung des Systems der sozialen Krankenversicherung zur künfti­

gen Vermeidung von Krisen, hervorgerufen durch einen vertragslosen Zustand 

zwischen den Trägern der Krankenversicherlmg und den Ärztekammern, diskutiert 

werden sollte. 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich. mich, nachstehendes mi tzut eilen: 

Ich hatte bereits GelegeY'llei t, in Beantwortung mehrerer parlamentarischer 

Anfragen (Nr.~ 299/M, Nr .. 365/M und Nr" 296/J) auszuführen, dass die Beziehungen 

zwischen den Trägern der KraYl.kenversicherung und den freiberuflich tätigen 

Ärzten gemäss § 341 des Allgemeinen.Sozialversicherungsgesetzes durch privat­

rechtliche Verträge geregelt werden, die für die Träger eter Krankenversicherung 

durch den Hauptverband der österreichi'schen Sozialversicherungsträger mit den 

~ortlich ~uständigen Ärztekammern abzuschliesse:1. sind. Auf Grund von Verhandlun­

gen zvJischen den Vertretern der angefüh:den· Vertrags partner ist der in Rede 

steHende vertragslose Zustand durch ein provisorisches Honorarüb ere,inkommen 

mit Vfirkung vom 30eJiuli 1962 beond9t wordeno Mithin ist auch der für die 

. Durchführung der Enquete in der 1.nfrage angeführto unmittelhare Anlasswegge~ 

fallen. 

Zur Frage der nbhaltung einer Enquete an sich darf ich in Erinnerung nlfen, 

dass die soziale Krankenversicherung am 60 und 70 Juni 1958 bereits Gegenstand 

einer umfangreichen Enquete gewesen ist, in deren Rahmen auch die Beziehungen 

zwü;chen .den Trägern der Kran..1cenve::,'sicherung und den Ärzten eingehend disku­

tiert wurden .. In der inzwischen verstrichenen Zeitspanne haben meiner Meinung 

nach die aktuellen Fragen der Beziehungen zBischen den angeführten Vertrags­

partnern keine solchen Änderungen erfahren~ die die ll.bhaltung einer neuerlichen 
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zu 276/J - 2 -

Enquete rechtfertigen würden. In diesem Zusammenhang habe ich der in der 

Anfrage vo rgebrachten li.nregung, eine Diskussion über die künftige 

Vermeidung von "Krisen" als Auswirkungen eines vertragslo sen Zustandes .ab­

zuführen, entgegenzuhalten, dass der Eintritt . eines vertragslosen Zustandes 

so lange nicpt ausgeschlossen werden kann, als die Träger der Krankenver~ 

sicherung und die Ärzteschaft nach der bereits erwähnten Regelung des Allgemei-

nen Sozialversicherungsgesetzes ihre re~htlichen Beziehungen durch überein­

Eiftimmende Willenserklärungen selbst zu regeln haben. Ich sehe deshalb feinen . 

ausreichenden Grund zur li..nnahme, dass in einer Enquete eine Lasungim.. . 

angestrebten Sinne gefunden werden könnte. 

-.-.-.-
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